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VORL.NR. 060/11 
 
 

 
 

Datum: 
10.02.2011 
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart 
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales 23.02.2011 ÖFFENTLICH 
  
Betreff: Annahme von Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen 2. Halbjahr 2010 

(Nachmeldungen) 
 
Anlagen: Auflistung Einzelzuwendungen 2010 (Nachmeldungen) 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen werden für 
das Haushaltsjahr 2010 gesammelt angenommen.  

 
 
 

Sachverhalt/Begründung: 
 
Nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung entscheidet der Gemeinderat über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen.  
 
Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes ist diese Zuständigkeit bis zu 50.000 EUR auf den 
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales übertragen. Zuwendungen, die einen Betrag von 5.000 
EUR übersteigen, sind  vom Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales einzeln anzunehmen. Alle 
anderen Zuwendungen bis 5.000 EUR können gesammelt angenommen werden.  
 
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der beigefügten Angaben sind auch die begünstigten 
Fachbereiche verantwortlich.  
 
Unterschriften: 
 
 
 
 
Ulrich Kiedaisch 

 
 
 
 
 
Tanja Steinert 

 
 
 

Verteiler: 
DI, DII, DIII, 48 
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